Absender                                                                                          Datum 

An die
Musterbank
Euroallee

12345 Musterhausen
Sehr geehrte Damen und Herren,


auf meinem Konto gehen Sozialleistungen ein (Belege anbei). 

Diese Gelder dürfen von Ihnen gemäß § 394 des Bürgerlichen Gesetzbuches, in Verbindung mit § 55 SGB I nicht mit dem Minus auf meinem Girokonto verrechnet werden. Da Sie dies aber in den letzten Wochen wiederholt getan haben, möchte ich Sie auffordern, die Rechtslage zu beachten und die Auszahlung in Zukunft nicht mehr zu verweigern." 

Als Nachweis habe ich diesem Schreiben  einen Einkommensnachweis und eine  Auflistung meiner Ausgaben beigefügt. 

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung, dass der Bundesfinanzhof mit Urteil vom 2. Juli 1998 - IV R 60/97 ein Finanzamt verpflichtete, den Antrag eines Klägers auf Erlass der Säumniszuschläge noch einmal zu bearbeiten und zu prüfen, ob er tatsächlich zahlungsunfähig war
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis

Mit freundlichen Grüßen 

Hinweise
Copyright 
Die Urheber- und Nutzungsrechte (Copyright) für Texte, Grafiken, Bilder und Design liegen bei der STP Portal GmbH. Eine gewerbliche Verwendung der Inhalte ist nur nach vorheriger Zustimmung der STP Portal GmbH erlaubt.

Sprachregelung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im Text z.B. "jeder Gläubiger ist…" und nicht jede(r) Gläubiger(in). Der Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt weibliche Personen mit ein. 

Rechtlicher Hinweis 

Die Inhalte unserer Ratgeber sind für das allgemeine Verständnis und für die Weiterbildung in den jeweiligen Themenbereichen gedacht, jedoch nicht als Beratung im Einzelfall. Wie alle rechtlichen Bereiche sind auch die von uns dargestellten Sachverhalte ständigen Veränderungen unterworfen. Benutzen  Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für Ihre Entscheidungen.
Für Ihr individuelles rechtliches Anliegen wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt oder an eine für Ihren Einzelfall geeignete und zulässige Beratungsstelle (z.B. Schuldnerberatung). Die hier dargestellten Artikel beziehen sich auf das Recht in Deutschland (außer, wenn es eindeutig anders erläutert ist). Bei Fragen zu rechtlichen Sachverhalten außerhalb von Deutschland wenden Sie sich bitte ebenfalls an einen Anwalt.

Die Autoren und Verantwortlichen des Insolvenz-Ratgebers übernehmen keine Haftung für den Inhalt der veröffentlichten Artikel, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

 
